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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Business Management, B.A. 
Hochschule: Hochschule für Finanzwirtschaft & Management 

Standort: Bonn 
Datum: 27.06.2024 

Akkreditierungsfrist: 01.09.2024 - 31.08.2032  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat keinen Grund für eine abweichende Entscheidung 
sieht. 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit folgendem Hinweis: 

Das Gutachtergremium stellt auf S. 20 des Akkreditierungsberichts fest, dass der Workload in den 
ersten sechs Semestern hoch, aber in Teilzeit leistbar sei; der Hochschule werde dennoch nahegelegt, 
Studieninteressierte darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsbelastung hoch und mit diesem 
Studienmodell keine begleitende Berufstätigkeit möglich sei. Der Akkreditierungsrat nimmt zur 
Kenntnis, dass die Hochschule mit dem Teilzeitangebot keine Berufstätigen adressiert und kein 
berufsbegleitendes Studium intendiert. Da der veranschlagte Teilzeitworkload in den ersten sechs 
Semestern mit 27 CP nur geringfügig unter dem Workload eines Vollzeitstudiums liegt, schließt sich 
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der Akkreditierungsrat dem Ziel des gutachterlichen Hinweises an. Er geht bei seiner Entscheidung 
davon aus, dass Studieninteressierte bereits im Bewerbungs- bzw. Zulassungsprozess transparent 
über die Arbeitsbelastung informiert werden. 


